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 Zukunftsfinanzierungsgesetz – Beschluss des Regierungsentwurfs

Das Bundeskabinett hat am 16.8.2023 den Regierungsentwurf für ein sogenanntes
Zukunftsfinanzierungsgesetz beschlossen. Ziel ist es, insbesondere Start-ups,
Wachstumsunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) den Zugang zum
Kapitalmarkt und die Aufnahme von Eigenkapital zu erleichtern. Aus steuerlicher Sicht enthält der
Gesetzentwurf im Wesentlichen Änderungen bei der Mitarbeiterkapitalbeteiligung:

Erhöhung des Freibetrags für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen von derzeit 1.440 € auf
5.000 €. Bis zu 2.000 € können Mitarbeiter die Beteiligungen durch Gehaltsumwandlung
finanzieren.

Einführung einer Haltefrist von 3 Jahren zur Beibehaltung der Steuerfreiheit. Andernfalls
erfolgt eine Versteuerung bei Verkauf, da die steuerfreien geldwerten Vorteile nicht zu den
Anschaffungskosten gerechnet werden. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer zu mehr
als 1 % am Unternehmen des Arbeitgebers beteiligt ist.

Ferner sind folgende Änderungen zur aufgeschobenen Besteuerung der geldwerten Vorteile aus
Vermögensbeteiligungen von Arbeitnehmern geplant:

Anteilsvergabe: Nicht nur Arbeitgeber, sondern auch Gründungsgesellschafter können
steuerbegünstigte Anteile vergeben.

Definition des Arbeitgeberunternehmens: Unternehmen, die zum gleichen Konzern
gehören, gelten ebenfalls als Arbeitgeber.

KMU-Definition: Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von
maximal 100 Mio. € oder einer Bilanzsumme von maximal 86 Mio. € gelten als KMU.

Zeitliche Erweiterung des Schwellenwerts: Die zeitliche Grenze für die Förderung wird von
2 auf 7 Jahre ausgedehnt. Unternehmen können die Förderung erhalten, wenn sie in den
letzten 6 Jahren die festgelegten Schwellenwerte nicht unterschritten haben.

Gründungszeitraum: Der relevante Gründungszeitraum eines Unternehmens, der für die
Beteiligung berücksichtigt wird, wird von 12 auf 20 Jahre vor der Beteiligung verlängert.

Besteuerung von Vermögensbeteiligungen: Die Steuer für den geldwerten Vorteil aus
Vermögensbeteiligungen wird spätestens 20 Jahre nach der Übertragung fällig anstatt nach
12 Jahren. Dies gilt auch für Beteiligungen, die vor 2024 übertragen wurden.

Leaver-Events: Wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt und seine Anteile zurückgibt,
wird nur der tatsächlich gezahlte Betrag besteuert.

Dry-income-Problematik: Um das Problem zu lösen, dass Mitarbeiter Steuern auf ihre
Anteile zahlen müssen, ohne Geld dafür erhalten zu haben, kann der Arbeitgeber die Steuern
übernehmen. Die Besteuerung wird dann erst fällig, wenn die Anteile verkauft werden.

Bitte beachten Sie: Es handelt sich hierbei um einen vorläufigen Gesetzesentwurf. Die Zustimmung
durch den Bundesrat ist für den 15.12.2023 geplant, entsprechend ist noch mit Anpassungen zu
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